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I. Einleitung

«Mediziner leisten häufig Sterbehilfe»1; so lautete die Überschrift einer Medienmit-
teilung im Tagesanzeiger vom 3. März 2016. Es wurde berichtet, dass Deutsch-
schweizer Ärzte bei der Behandlung von Patienten am Lebensende in vier von 
fünf Fällen irgendeine Form von Sterbehilfe leisten.2 Hinter dieser Meldung 
steht eine aktuelle Studie zur Sterbehilfe. Sie zeigt auf, wie die medizinische 
Weiterentwicklung dazu führt, dass immer häufiger eine «end-of-life decision» 
getroffen wird (Steigerung von 74,5 % im Jahre 2001 auf 82,3 % im Jahre 2013). 
Die Hauptmassnahme ist dabei in fast der Hälfte der Fälle der Verzicht auf die 
Fortführung einer medizinischen Behandlung (49,3 %), gefolgt von der Verab-
reichung von Schmerzmitteln, welche eine Sterbebeschleunigung haben kön-
nen (29,8 %). In 3,1 % der untersuchten Fälle wurde der Tod direkt durch den 
Arzt verursacht.3 

Eine medikamentöse Schmerzbehandlung mit möglicherweise lebensverkür-
zender Wirkung kommt bei erwarteten Todesfällen häufig zur Anwendung 
(60,4 %).4 In der Mehrheit dieser Behandlungen ist die mögliche Lebensverkür-
zung lediglich eine vom Arzt akzeptierte Nebenfolge; in 18 % der Fälle wird die 
Sterbebeschleunigung jedoch zumindest teilweise angestrebt.5 Diese Erkennt-
nisse zeigen, dass die indirekte aktive Sterbehilfe einen beträchtlichen Teil der 
erwarteten Todesfälle betrifft. Diese Art der Sterbehilfe lässt sich an folgendem 
Beispielfall illustrieren: «Frau Graf ist 54 Jahre alt und hat unheilbaren Lungen-
krebs. Sie hat schon mehrere Chemotherapien hinter sich, die aber keine Besse-
rung erzielt haben. Jetzt liegt sie im Spital und hat ständig das Gefühl zu ersti-
cken. Die Ärzte sagen, dass sie bald sterben wird. Darum bittet Frau Graf ihren 
Arzt, ihr Leiden zu beenden und ihr beim Sterben zu helfen. […] Der Arzt spritzt 

1 O.V., Tagesanzeiger vom 3. März 2016, 42.
2 O.V., Tagesanzeiger vom 3. März 2016, 42.
3 sChMId et al., Swiss Medical Weekly 2016, 1, 1 ff.
4 Entweder als hauptsächliche Massnahme oder als Nebenmassnahme. 
5 sChMId et al., Swiss Medical Weekly 2016, 1, 3 ff.
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ihr ein potentiell lebensverkürzendes Medikament, um ihre Schmerzen zu 
nehmen.»6 Für ein derartiges Vorgehen hat die Bevölkerung grosses Verständnis 
und befürwortet, dass der entsprechende Fall gesetzlich erlaubt sein soll.7 

In diesem Beitrag werden zunächst einige Begrifflichkeiten und Rechtferti-
gungsbegründungen zur Sterbehilfe summarisch dargelegt (II.). Der Fokus liegt 
dann auf der strafrechtlichen Bewertung der indirekten aktiven Sterbehilfe. Es 
werden die verschiedenen Begründungsmöglichkeiten der Straflosigkeit darge-
stellt (III.2.a), die Voraussetzungen für die Rechtmässigkeit erläutert (III.2.b) 
sowie Vorschläge für eine bessere Begründung der Zulässigkeit aufgezeigt 
(III.2.c).

II. Begrifflichkeiten der Sterbehilfe8

A. Sterbehilfe im engeren und im weiteren Sinne

Die Sterbehilfe wird gemeinhin in Sterbehilfe im engeren und im weiteren Sinne 
unterteilt. Die engere Variante umfasst die tatbestandsmässige Tötung eines 
leidenden, unheilbar Kranken in der unmittelbaren Endphase seines Lebens 
(sog. Hilfe beim Sterben).9 In einem weiteren Sinn kann Sterbehilfe auch an 
Kranken oder Verletzten, welche noch nicht in unmittelbarer Todesnähe sind, 
geübt werden (sog. Hilfe zum Sterben).10 

Diese Unterscheidung sagt nach heutigem Verständnis nicht zwingend etwas 
über die rechtliche Bewertung der entsprechenden Verhaltensweisen aus. So 
sind Rechtsfolgen und insbesondere auch Rechtfertigungsbegründungen, wel-
che zunächst nur auf die Sterbehilfe i.e.S. angewandt wurden, mittlerweile für 
alle Fälle der Sterbehilfe massgebend.11 Ausserdem kann die Abgrenzung zwi-

6 sChwarzenegger et al., Jusletter vom 13. September 2010, 17.
7 sChwarzenegger et al., Jusletter vom 13. September 2010, 18 ff.; vgl. auch sChwarzen-

egger et al., in: Niggli/Jendly, 109, 118 ff.
8 Die begriffliche Einordnung orientiert sich an einem anderen Aufsatz des Autors: ege, 

in: Andorno/Thier, 291 ff.
9 BänzIger, 6; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 45; tag, in: Kuhn/Poledna, 

669, 736; Venetz, 4; vgl. auch BüChler/MIChel, 167.
10 BänzIger, 6; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 46; tag, in: Kuhn/Poledna, 

669, 736; Venetz, 5.
11 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 46; kritisch sChürCh, 82 f.
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schen den beiden Kategorien im Einzelfall sehr schwierig sein, da die Todes- 
bzw. Krankheitsverlaufsprognose oftmals unsicher ist.12 Dementsprechend wird 
teilweise auch auf diese Kategorisierung verzichtet.13 

Abzugrenzen ist die Sterbehilfe jedenfalls von palliative care. Dies umfasst sämt-
liche medizinischen, pflegerischen, seelsorgerischen oder anderen Anstrengun-
gen, die darauf gerichtet sind, unheilbar kranke oder sich im Sterben befinden-
de Menschen bis zum Tod zu begleiten und ihnen einen möglichst guten Le-
bensabschluss zu ermöglichen.14 Werden im Rahmen der Sterbebegleitung in-
des lebensverkürzende Massnahmen angewendet, handelt es sich um 
Sterbehilfe.15 Gerade in der teilweise hektischen Phase vor dem Ende des Lebens 
eines Patienten dürfte der genaue Übergang von palliativen Massnahmen zur 
Sterbehilfe allerdings schwer zu bestimmen sein. 

2. Aktive Sterbehilfe

a) Direkte aktive und indirekte aktive Sterbehilfe

Bei der Sterbehilfe wird gemeinhin zwischen einer aktiven und einer passiven 
Ausführung unterschieden. Die erste Gruppe wird dabei wiederum in zwei 
Unterkategorien geteilt: 

 – Direkte aktive Sterbehilfe: Als solche gilt die gezielte unmittelbare Beendigung 
des Lebens eines Patienten auf dessen Wunsch, um ihm weiteres Leiden zu 
ersparen.16 

 – Indirekte aktive Sterbehilfe: Diese Form der Sterbehilfe ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tötung des Patienten bzw. die Beschleunigung des Ster-

12 BänzIger, 6 f. m.w.H.
13 BänzIger, 6.
14 sChlatter, 179 ff. m.w.H.
15 Vgl. auch sChlatter, 180.
16 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 12; BänzIger, 59; BüChler/MIChel, 167; CassanI, in: Bertrand 

et al., 399, 401; donatsCh, SR III, 25; geth, 6; gora, in: Dörr/Michel, 283; hurtado 
Pozo, partie spéciale, 35; kunz, in: Donatsch/Forster/Schwarzenegger, 613, 618; 
PeterMann, in: Petermann, 21, 27; PIeth, 22; Praxiskommentar-treChsel/geth, Vor 
Art. 111 N 7.
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bevorganges eine unbeabsichtigte, aber gleichzeitig unvermeidbare Neben-
folge der Verabreichung von schmerzlindernden Medikamenten darstellt.17 

In der Praxis ist diese Unterscheidung jedoch äusserst schwierig und der Über-
gang zwischen den beiden Kategorien ist fliessend.18 Für die genaue Abgren-
zung werden verschiedene Kriterien genannt, wobei die Heilungsabsicht der 
handelnden Person das entscheidende Merkmal ist.19

b) Rechtfertigung der aktiven Sterbehilfe

Beide Formen der aktiven Sterbehilfe fallen in den Regelungsbereich der Tö-
tungsdelikte. Entsprechende Handlungen sind grundsätzlich nach Art. 111–
114 StGB strafbar. Trotz der prinzipiellen Strafbarkeit kommen in der Praxis 
relativ häufig Fälle von aktiver Sterbehilfe vor20 und die Bevölkerung hält eine 
Bestrafung nicht in jedem Fall für angebracht.21 Im Gesetz finden sich allerdings 
– auch bedingt durch mehrmaliges Scheitern von diesbezüglichen Gesetzge-
bungsprozessen22 – keine besonderen Rechtfertigungsnormen. Die Rechtferti-
gung von Sterbehilfefällen ist deshalb nach den allgemeinen Regeln zu prüfen.

Aufgrund der Höchstwertigkeit des Lebens hält ein beträchtlicher Teil der Leh-
re eine Rechtfertigung der direkten aktiven Sterbehilfe für unmöglich.23 Die 
indirekte aktive Sterbehilfe hingegen wird von der herrschenden Lehre prak-

17 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; BänzIger, 59 f., der den Begriff jedoch zu Recht kritisiert; 
BüChler/MIChel, 168; CassanI, in: Bertrand et al., 399, 402; donatsCh, recht 2000, 141, 
144; geth, 8; gora, in: Dörr/Michel, 283; hurtado Pozo, partie spéciale, 36; lüthI, 
127; PeterkoVá, 64; PeterMann, in: Petermann, 21, 32; PIeth, 22; sChürCh, 69 f.; vgl. auch 
rIklIn, in: Holdenegger, 328, 337; roxIn, in: Roxin/Schroth, 86; Praxiskommentar-
treChsel/geth, Vor Art. 111 N 7.

18 PeterMann, in: Petermann, 21, 33; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 62; vgl. 
auch arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; sChürCh, 73 f.

19 Vgl. dazu hinten III.2.bc).
20 faIsst et al., SAeZ 2003, 1676, 1677 f.; vgl. auch sChMId et al., Swiss Medical Weekly 

2016, 1, 1 ff.; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 63, 65 m.w.H.
21 sChwarzenegger et al., Jusletter vom 13. September 2010, 8.
22 Vgl. dazu ausführlich BauMgarten, 181 ff.; BüChler/MIChel, 170; CassanI, in: Bertrand 

et al., 399, 405 ff.; hurtado Pozo, partie spéciale, 54 ff.; rIklIn, in: Holdenegger, 328, 
342 ff. Immer wieder werden ausdrücklich im Gesetz festgeschriebene Rechtferti-
gungsgründe gefordert; vgl. den umfassenden Vorschlag von lüthI,181 ff.

23 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 12; BüChler/MIChel, 167; donatsCh, SR III, 25; kunz, in: Do-
natsch/Forster/Schwarzenegger, 613, 618; tag, in: Kuhn/Poledna, 669, 736 f.; vgl. 
auch gunzInger, 129 ff., der einzig die Möglichkeit einer Strafmilderung sieht. 
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tisch einhellig als zulässig erachtet.24 Diese strikte Unterscheidung der beiden 
Formen der aktiven Sterbehilfe hinsichtlich ihrer Strafbarkeit vermag nicht zu 
überzeugen. Es wurde einerseits bereits gezeigt, dass der Übergang von indirek-
ter aktiver zur direkten aktiven Sterbehilfe fliessend ist. Wie es bei einem unkla-
ren Übergang an einem bestimmten Punkt von der totalen Rechtfertigung zu 
deren Unmöglichkeit kommen soll, ist nicht einleuchtend.25 Andererseits ist 
auch die indirekte aktive Sterbehilfe grundsätzlich eine Tötung, weshalb sie 
ebenfalls in das grundrechtlich geschützte Leben eingreift.26 Es erscheint des-
halb inkonsistent, wenn ein solcher Eingriff für einen Fall zugelassen wird und 
im anderen für die Begründung der Unmöglichkeit einer Rechtfertigung beige-
zogen wird. Genau genommen ist die indirekte aktive Sterbehilfe nichts anderes 
als ein Unterfall der direkten aktiven Sterbehilfe und wäre nach den gleichen 
Regeln zu beurteilen.27 Dementsprechend statuiert ein Teil der Lehre, dass auch 
direkte aktive Sterbehilfe in Extremfällen aus den gleichen Gründen wie die 
indirekte aktive Sterbehilfe gerechtfertigt werden kann.28 sChwarzenegger for-
dert zu Recht, dass gerade in Fällen, die substantiell einem Suizid gleichkommen 
– also wenn ein solcher infolge des körperlichen Zustandes des Sterbenden 
nicht mehr von ihm selbst ausgeführt werden kann –, eine Rechtfertigung ent-
sprechend der indirekten aktiven Sterbehilfe bzw. der passiven Sterbehilfe 
möglich sein muss.29

24 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; donatsCh, recht 2000, 141, 144; hurtado Pozo, partie 
spéciale, 40; PeterMann, in: Petermann, 21, 33; sChlatter, 201; BSK StGB II-sChwarzen-
egger, Vor Art. 111 N 63; Praxiskommentar-treChsel/geth, Vor Art. 111 N 7; vgl. auch 
PIeth, 24, der dies jedoch auf spezifische Extremlagen beschränkt; vgl. zur Rechtferti-
gung ausführlich hinten III.2.

25 Ähnlich sChlatter, 201.
26 Ähnlich für die deutsche Rechtslage JaCoB, 46.
27 sChlatter, 201.
28 sChuBarth, ZStrR 2009, 3, 14 f.; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 67; vgl. 

insbesondere für den als aktive Sterbehilfe zu bewertenden Behandlungsabbruch bei 
zerebral schwerst geschädigten Langzeitpatienten, ege, in: Andorno/Thier, 300 ff.; 
ähnlich für die deutsche Rechtslage JaCoB, 46 f.

29 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 67.

Buch_Schwarzenegger_Sammelband.indb   94 28.05.18   10:53

© 2018 Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen; ISBN 978-3-03751-977-6 
Dieses digitale Separatum wurde der Autorenschaft vom Verlag zur Verfügung 
gestellt. Die Autorenschaft ist berechtigt, das Separatum 6 Monate nach Erschei-
nen des gedruckten Werks unter Hinweis auf die Erstpublikation weiterzuveröf-
fentlichen. 



Die Rechtfertigung der indirekt aktiven Sterbehilfe

95

3. Passive Sterbehilfe

a) Begriff

Passive Sterbehilfe wird geleistet, wenn Massnahmen, die nötig sind, damit der 
Tod einer im Sterben liegenden, chronisch schwer kranken oder schwer verletz-
ten Person verhindert oder zumindest hinausgezögert wird, nicht getroffen 
werden.30 Diese Art der Sterbehilfe hat vor allem im medizinischen Umfeld 
praktische Bedeutung. Einige Autoren gehen daher gar so weit, dass sie nur 
dann von passiver Sterbehilfe sprechen, wenn die fragliche Handlung vom be-
handelnden Arzt oder einer anderen mit der medizinischen Betreuung des Pa-
tienten betrauten Person nicht vorgenommen wird.31 Dabei gilt insbesondere 
der Verzicht auf lebenserhaltende Massnahmen als passive Sterbehilfe.32 

Zur Abgrenzung der passiven von der aktiven Sterbehilfe wird mehrheitlich an 
der strafrechtlichen Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen angeknüpft. 
Aktive Sterbehilfe liegt vor, wenn im Handeln des Täters ein strafrechtliches Tun 
liegt, passive Sterbehilfe, wenn es sich um ein Unterlassen handelt.33 Dement-
sprechend wird bezüglich der strafrechtlichen Verantwortung des Täters auf die 
Regeln der Unterlassungsstrafbarkeit zurückgegriffen. Er ist nur strafbar, wenn 
er eine Garantenpflicht gegenüber dem Opfer innehatte.34 Eine solche kommt 
insbesondere den behandelnden Ärzten zu. 35 

30 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; BänzIger, 56; CassanI, in: Bertrand et al., 399, 401; do-
natsCh, recht 2000, 141, 143; geth, 12; gunzInger, 140; kunz, in: Donatsch/Forster/
Schwarzenegger, 613, 620; PeterMann, in: Petermann, 21, 34; PIeth, 22; BSK StGB 
II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 48; stratenwerth, ZStrR 1978, 60, 66; Venetz, 9; 
einschränkender rIklIn, in: Holdenegger, 328, 331, welcher nur den Verzicht auf nicht 
mehr als sinnvoll erachtete lebenserhaltende Massnahmen als passive Sterbehilfe auf-
fasst.

31 donatsCh, SR III, 25; Praxiskommentar-treChsel/geth, Vor Art. 111 N 6.
32 Umstritten ist dagegen, wie der Abbruch von lebensverlängernden Massnahmen zu 

behandeln ist. Dazu ausführlich ege, in: Andorno/Thier, 300 ff. m.w.H.
33 BänzIger, 7; Bosshard, Schweiz Med Forum 2005, 193, 194; donatsCh, SR III, 25; Peter-

Mann, in: Petermann, 21, 27 ff. Andere Lehrmeinungen ziehen indes andere Abgren-
zungskriterien bei, vgl. etwa stratenwerth, ZStrR 1978, 60, 67; ähnlich BauMgarten, 
151; vgl. auch PIeth, 23; Venetz, 13; kritisch gunzInger, 148 f.

34 Tötung durch Unterlassen, Art. 11 StGB; donatsCh, SR III, 25 f.; geth, 13; BSK StGB 
II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 48; Venetz, 9.

35 BüChler/MIChel, 169; donatsCh/tag, 315; geth, 13; Venetz, 9.
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b) Rechtfertigung der passiven Sterbehilfe

Hat ein urteilsfähiger Patient dem Arzt den Behandlungsauftrag entzogen, in-
dem er sich gegen weitere Behandlungsmassnahmen ausspricht, erlischt die 
Garantenpflicht des Arztes. Demnach kann ihm die Unterlassung lebensnot-
wendige Massnamen fortzuführen strafrechtlich nicht zugerechnet werden.36 
Vorausgesetzt ist, dass sich der Patient in vollständigem Wissen über seinen 
Zustand und die Behandlungsoptionen frei von äusserem Druck oder Zwang 
gegen die weitere Behandlung entschieden hat.37 Eine weitere Rechtfertigung 
wird im grundrechtlichen Schutz38 des Willens urteilsfähiger Patienten gesehen; 
dem Selbstbestimmungsrecht wird damit Vorrang vor dem Lebensschutz ein-
geräumt.39

Bei urteils- bzw. äusserungsunfähigen Patienten ergibt sich die Rechtfertigung aus 
dem mutmasslichen Willen. Dabei kommt der Patientenverfügung erhebliche 
praktische Bedeutung zu. Nach heute geltender, klarer Regelung im Erwachse-
nenschutzrecht hat der Arzt den darin bekundeten Willen grundsätzlich zu re-
spektieren (Art. 372 Abs. 2 ZGB).40 Werden lebensverlängernde Massnahmen 
abgelehnt, so gilt die Garantenpflicht des Arztes durch den Entzug des Behand-
lungsrechts wiederum als aufgehoben.41 

36 BauMgarten, 178; Venetz, 10; vgl. auch PIeth, 24; rIklIn, in: Holdenegger, 328, 332; BSK 
StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 49. Dies entspricht auch den Standesregeln der 
Ärzteschaft, SAMW, Lebensende, 6.

37 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 48; vgl. auch BSK StGB I-seelMann, Vor 
Art. 14 N 20.

38 Vgl. zur verfassungsrechtlichen Debatte über die Sterbehilfe hangartner, 69 ff.; Mül-
ler/sCheffer, 152 ff.; sChweIzer, in: Petermann, 27, 27 ff., jeweils m.w.H.

39 geth, 14; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 50.
40 Grundsatz der Verbindlichkeit: Bot. ZGB, BBl. 2006, 7001, 7012, 7033; aeBI-Müller, 

Jusletter vom 22. September 2014, Rz. 162 ff.; aeBI-Müller, ZBJV 2013, 150, 153; 
FamKomm Erwachsenenschutz-BüChler/MIChel, Art. 372 ZGB N 5; geth/Mona, 
ZSR 2009, 155, 161 f.; hausheer/geIser/aeBI-Müller, Rz. 2.49; hausheer/PerrIg-ChIel-
lo, ZBJV 2012, 773, 797; hruBesCh-MIllauer/JakoB, in: wolf, 65, 104; kunz, in: Do-
natsch/Forster/Schwarzenegger, 613, 621; thoMMen, 19.

41 geth/Mona, ZSR 2009, 155, 158 f.; rIklIn, in: Holdenegger, 328, 333; BSK StGB II-
sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 53; Venetz, 10; vgl. auch PIeth, 24.
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III. Die strafrechtliche Bewertung der indirekten aktiven 
Sterbehilfe

1. Probleme der Gruppierung

a) Abgrenzung von der direkten aktiven Sterbehilfe

Indirekte aktive Sterbehilfe liegt vor, wenn eine unbeabsichtigte, aber unver-
meidbare lebensverkürzende Nebenfolge einer palliativen Schmerzbehandlung 
in Kauf genommen wird.42 Für die Unterscheidung zur direkten aktiven Sterbe-
hilfe wird von der herrschenden Lehre primär auf die Absicht der behandelnden 
Person abgestellt.43 In der Praxis ist die Feststellung dieser Absicht jedoch äus-
serst schwierig. So vermischen sich die Ziele Lebensverkürzung und Leidensver-
minderung oftmals und der Wille der behandelnden Person bezieht sich auf 
beides (sog. Doppeleffekt).44 Dementsprechend ist auch der Übergang zwi-
schen indirekter aktiver und direkter aktiver Sterbehilfe fliessend45 und es ent-
steht ein erheblicher Graubereich.46

Da die berufliche Qualifikation des Täters die rechtliche Qualifikation grund-
sätzlich nicht beeinflussen kann,47 ist sie für die Kategorisierung als indirekte 
aktive Sterbehilfe nicht massgebend. Es ist unbeachtlich, ob die lebensverkür-
zende Schmerzbehandlung von einem Arzt, einer auf ärztliche Anweisung 
agierenden Person oder einer anderen Person vorgenommen wird. In allen 
Fällen ist bei Vorliegen einer entsprechenden Behandlungsabsicht von indirek-
ter aktiver Sterbehilfe auszugehen. 

Gewisse Autoren fordern für die Abgrenzung, dass nur von indirekter aktiver 
Sterbehilfe gesprochen werden soll, wenn die mit der Schmerzlinderung ver-

42 Vgl. vorne II.2.a).
43 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; BüChler/MIChel, 168; Praxiskommentar-treChsel/geth, 

Vor Art. 111 N 8; zur Abgrenzung ausführlicher lüthI, 128 ff. m.w.H.; vgl. auch geth, 
8. Da der Absicht des Arztes keine strafrechtliche Relevanz zugemessen wird, verzich-
tet BänzIger, 60, auf dieses Element und versteht unter indirekt aktiver Sterbehilfe die 
«Linderung von Schmerzen eines Patienten durch Verabreichung von medizinisch in-
dizierten Schmerzmedikamenten, die das Leben verkürzen».

44 geth, 8; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 62; vgl. auch lüthI, 130 f.; Peterko-
Vá, 65.

45 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 62; vgl. auch arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13.
46 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 12.
47 Vgl. hinten III.2.be).
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bundene Lebensverkürzung nicht als sicher, sondern lediglich als wahrscheinlich 
gilt. Ist die Lebensverkürzung hingegen sicher, handle die Person mindestens 
mit direktem Vorsatz zweiten Grades, weshalb direkte aktive Sterbehilfe anzu-
nehmen sei.48 Diese Auffassung vermag nicht zu überzeugen. Da die Lebensver-
kürzung mindestens in Kauf genommen wird, wenn sie als möglich erkannt 
wird, liegt vorsätzliches Handeln vor.49 Die strafrechtliche Bewertung als vor-
sätzliche Tötung ändert sich daher nicht, weshalb ein daran angelehntes Unter-
scheidungskriterium nicht überzeugt.50 

b) Indirekte aktive Sterbehilfe im klinischen Umfeld

Im klinischen Umfeld stösst die klassische Konzeption der indirekten aktiven 
Sterbehilfe an ihre Grenze. Die Palliativmedizin ist heutzutage so weit fortge-
schritten, dass in praktisch jedem Fall eine Schmerztherapie ohne lebensverkür-
zende Wirkung möglich wäre;51 im Extremfall kommt eine palliative Sedierung 
zur Anwendung.52 Dennoch wird im klinischen Alltag häufig von Schmerzbe-
handlungen mit lebensverkürzender Wirkung berichtet.53 Es ist davon auszuge-
hen, dass bei der Dosierung von Schmerzmitteln «häufig bewusst über die 
Grenze des palliativ Notwendigen hinausgegangen wird».54 Nach einem strik-
ten Begriffsverständnis wären derartige Konstellationen nicht zur indirekten 
aktiven Sterbehilfe zu zählen, da die sterbebeschleunigte Wirkung der Behand-
lung keine unvermeidbare Nebenwirkung der Schmerztherapie darstellt. Es 
wäre auch möglich, die Schmerzen des Patienten ohne damit einhergehende 
Lebensverkürzung zu vermindern.

Die Entwicklungen in der palliativen Medizin können zur Frage verleiten, ob die 
Kategorie der indirekten aktiven Sterbehilfe veraltet ist und man daher auf 

48 sChürCh, 69, 73 f.; stratenwerth, ZStrR 1978, 60, 80.
49 Eventualvorsatz, Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB.
50 Kritisch auch BänzIger, 147 f., der diese Kritik jedoch anlässlich der Rechtfertigungs-

qualität dieser Unterscheidung anbringt; vgl. auch hinten III.2.bd).
51 Bosshard/de stoutz/Bär, Ethik Med 2006, 120, 126; vgl. auch lüthI, 145; SAMW, Le-

bensende, 11; sChönke/sChröder-eser/sternBerg-lIeBen, Vor § 211 ff. N 26; BSK StGB 
II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 63; Venetz, 8.

52 laufs/katzenMeIer/lIPP-lIPP, VI. N 102; SAMW, Lebensende, 7; vgl. dazu beispielsweise 
nauCk/JasPers/radBruCh, in: Höfling/Brysch, 67, 67 ff.

53 faIsst et al., SAeZ 2003, 1676, 1737; Merkel, Früheuthanasie, 152 f.; sChMId et al., Swiss 
Medical Weekly 2016, 1, 3 ff.; vgl. auch BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 63.

54 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 63.
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diese Einteilung verzichten sollte.55 Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass die 
lebensverkürzende Wirkung nicht in jedem Fall vermieden werden kann.56 Vie-
le medizinische Massnahmen können eine lebensverkürzende Wirkung ha-
ben.57 Zudem unterscheiden sich ambulante Sterbebegleitungen klar von einer 
stationären Behandlung in einer optimal ausgestatteten Palliativstation. Gerade 
in diesem Umfeld besteht die Gefahr einer nicht optimalen Behandlung.58 
Schliesslich geht lühtI aufgrund der demographischen Entwicklung davon aus, 
«dass auch die Fälle zunehmen werden, in denen eine lebensverkürzende 
Schmerztherapie angewendet werden muss, trotz sicherem Wissen um den 
lebensverkürzenden Effekt, da es an besseren alternativen Therapieformen 
fehlt.»59 Mit der steigenden Anzahl an Sterbebegleitungen ausserhalb der opti-
malen Strukturen in Behandlungszentren werden weiterhin Fälle bestehen, in 
denen zur Erreichung der primär angestrebten Schmerzstillung auf nicht opti-
male Behandlungsmethoden zurückgegriffen wird. Ausserdem kann auch bei 
gewissen vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten eine Schmerzbehandlung 
mit lebensverkürzender Wirkung als angemessen erscheinen.60 Dementspre-
chend ist es nicht sachgemäss, auf die Kategorie der indirekten aktiven Sterbe-
hilfe zu verzichten. 

c) Verhältnis zwischen der Kategorie und der strafrechtlichen 
Bewertung 

Grundsätzlich kann an die Zuordnung einer ganzen Fallgruppe oder eines Ein-
zelfalls zu einer bestimmten Gruppe der Sterbehilfe noch keine juristische Be-
wertung anknüpfen. So sollten Fälle direkter aktiver Sterbehilfe nicht grundsätz-
lich von der Rechtfertigung ausgeschlossen sein und solche indirekter aktiver 
Sterbehilfe auch nicht per se als gerechtfertigt betrachtet werden. Mit der Ein-
teilung in die verschiedenen Kategorien ist noch keine rechtliche Würdigung 
getroffen; es wird lediglich eine Typisierung eines Falles vorgenommen.61 An-
dernfalls dürfte die Zuteilung zu einer Kategorie erst nach einer ausführlichen 

55 Vgl. lüthI, 145; wasseM, 55, jeweils m.w.H. 
56 lüthI, 145; ebenso für Deutschland sChönke/sChröder-eser/sternBerg-lIeBen, Vor 

§ 211 N 26.
57 laufs/katzenMeIer/lIPP-lIPP, VI. N 103.
58 lüthI, 146; sChöCh/Verrel, GA 2005, 553, 574.
59 Ebenso lüthI, 145 f.
60 Vgl. dazu hinten III.2.bb).
61 Vgl. dazu auch ege, in: Andorno/Thier, 299 f.
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juristischen Bewertung erfolgen, was indes regelmässig nicht der Fall ist. Die 
Unterscheidung der verschiedenen Arten der Sterbehilfe ist ausserdem keine 
rein juristisch geprägte Entscheidung, sondern ebenfalls durch andere Wissen-
schaftszweige beeinflusst. Die verschiedenen Gruppen der Sterbehilfe spielen 
auch in Medizin, Religion62, Ethik oder Philosophie63 eine bedeutende Rolle, 
wobei nicht immer die exakt gleichen Terminologien verwendet werden. Die 
Zurechnung einer Handlung zur Gruppe der indirekten aktiven Sterbehilfe sagt 
demnach noch nichts über deren Strafbarkeit aus. Die Rechtfertigung muss viel-
mehr gesondert geprüft werden. 

2. Die Rechtfertigung der indirekten aktiven Sterbehilfe

a) Verschiedene Begründungen der Rechtmässigkeit

Die indirekte aktive Sterbehilfe wird von der herrschenden Lehre praktisch ein-
hellig als zulässig betrachtet.64 Dennoch handelt es sich um einen «problemati-
schen»65 Fall der Sterbehilfe, da umstritten ist, wie die Rechtmässigkeit einer 
entsprechenden Handlung dogmatisch begründet werden kann.66

aa) Ausschluss der Tatbestandserfüllung

Vor allem aus der deutschen Lehre stammt die Ansicht, dass die Schmerzbe-
handlung bei einem schwer leidenden Patienten aus medizinischer Sicht ange-

62 Vgl. z.B. dahl, in: Petermann, 121, 123, der ausführt, dass aus religiöser Sicht nur as-
sistierter Suizid und aktive Sterbehilfe als Sterbehilfe bezeichnet werden können, wo-
hingegen passive und indirekte Sterbehilfe keine Formen der Sterbehilfe seien; nord-
Mann, SAeZ 2001, 2431, 2431 ff.; sChrader, 155 ff.; sIeP/Quante, in: Holderegger, 37, 
37 ff.; vgl. auch Bosshard, Schweiz Med Forum 2005, 193, 195 f. m.w.H.

63 Vgl. z.B. gesang, Ethik Med, 161, 161 ff.; vgl. auch Bosshard, Schweiz Med Forum 2005, 
193, 194 f. m.w.H.

64 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; donatsCh, recht 2000, 141, 144; hurtado Pozo, partie spé-
ciale, 40; PeterMann, in: Petermann, 21, 33; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 
N 63; Praxiskommentar-treChsel/geth, Vor Art. 111 N 7; Venetz, 7; vgl. auch PIeth, 24, 
der dies jedoch auf spezifische Extremlagen beschränkt; Gleiches gilt in der deutschen 
Lehre und Rechtsprechung, vgl. statt vieler BGHSt 42, 301; roxIn, in: Roxin/Schroth, 
86 f.; sChönke/sChröder-eser/sternBerg-lIeBen, Vor § 211 ff. N 26 m.w.H.

65 So JoeCks, Vor § 211, N 33, für die Debatte in Deutschland. 
66 Vgl. auch BänzIger, 146 f.; wasseM, 55 f.; siehe für die deutsche Lehre JoeCks, Vor § 211, 

N 34; SSW-StGB-MoMsen, Vor §§ 211 ff. N 27; sChönke/sChröder-eser/sternBerg-lIe-
Ben, Vor § 211 ff. N 26.
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zeigt sei und eine damit einhergehende Lebensverkürzung daher keinen Tö-
tungstatbestand erfüllen könne.67 Andererseits wird auch vertreten, dass die 
ärztliche Handlung aufgrund fehlender objektiver Zurechnung aus dem Schutz-
bereich der Tötungsdelikte auszuklammern sei.68 Mit solchen Begründungen 
des Tatbestandsausschlusses erfolgt eine Schutzbereichskorrektur.69 

Derartige Ansätze vermögen im Hinblick auf das schweizerische Strafrecht nicht 
zu überzeugen.70 Die entsprechenden Straftatbestände der Art. 111 ff. StGB sind 
in dieser Hinsicht klar. Als tatbestandsmässiger Erfolg wird der vom Täter kausal 
– unter Umständen auch durch Unterlassen71 – verursachte Tod einer anderen 
Person gefordert. Hat der Täter diesen Erfolg wissentlich und willentlich 
verursacht,72 liegt ein tatbestandsmässiges Tötungsdelikt vor. Weiss die han-
delnde Person, dass die von ihr verabreichten Schmerzmedikamente zu einer 
Lebensverkürzung führen, nimmt sie die Behandlung trotzdem vor und tritt der 
Todeserfolg dann ein, erfüllt sie den objektiven und subjektiven Tatbestand 
 eines Tötungsdelikts.73 Die medizinische Indikation der Behandlung beeinflusst 
deren strafrechtliche Bewertung nicht.74 Lösungsansätze auf der Ebene des 
Tatbestands vermögen daher nicht zu überzeugen.75

ab) Straflosigkeit aufgrund der Heilungsabsicht des Arztes

Gewisse Autoren begründen die Rechtmässigkeit der indirekten aktiven Sterbe-
hilfe damit, dass die eigentliche Absicht des Arztes bloss auf die Schmerzlinde-
rung gerichtet sei und die Tötung daher bloss eventualvorsätzlich in Kauf ge-
nommen werde.76 Das Gesetz ist in dieser Hinsicht jedoch klar; auch eventual-
vorsätzliches Handeln ist strafbar.77 Die blosse Inkaufnahme der lebensverkür-

67 LK-Jähnke, Vor § 211 N 16; vgl. auch BänzIger, 146 f.; Merkel, Früheuthanasie, 200 ff.
68 tag, in: Kuhn/Poledna, 669, 737.
69 Vgl. dazu geth, 9; lüthI, 134 ff.; sChlatter, 202, jeweils m.w.H. 
70 Ebenso geth, 9 f.
71 Art. 11 StGB.
72 Art. 12 Abs. 1 und 2 StGB.
73 Je nach den Umständen des Einzelfalls kommen unterschiedliche Tötungsdelikte in 

Betracht. Zu denken ist insbesondere an Art. 113 und 114 StGB; vgl. auch lüthI, 137 ff.; 
sChlatter, 201.

74 BänzIger, 147; vgl. auch geth, 9 f.
75 BänzIger, 147 f.; lüthI, 132 ff. beide m.w.H.; sChürCh, 72; in der deutschen Lehre andeu-

tungsweise ebenso roxIn, in: Roxin/Schroth, 87 f.
76 PeterkoVá, 64; sChürCh, 73; vgl. auch gunzInger, 124 m.w.H., der dabei jedoch auf eine 

ethische und nicht eine juristische Bewertung abstellt.
77 Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB.
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zenden Wirkung kann daher nicht zum Ausschluss der Strafbarkeit führen.78 
Erkennt eine verabreichende Person die lebensverkürzende Wirkung eines 
Medikaments und verabreicht sie trotzdem, nimmt sie die Sterbebeschleuni-
gung in Kauf und handelt somit vorsätzlich. Im medizinischen Kontext ist in der 
Regel ohnehin von sicherem Wissen um die lebensverkürzende Wirkung der 
Schmerzmedikation auszugehen, womit direkter Vorsatz anzunehmen ist.79

Die Rechtmässigkeit der indirekten aktiven Sterbehilfe kann nicht mit der 
Nichterfüllung der Tatbestandsmässigkeit eines Tötungsdeliktes erreicht wer-
den. Die Zulässigkeit lässt sich sachgerecht nur auf der Rechtfertigungsebene 
begründen.80 

ac) Die Schmerzlinderung als rechtmässige Handlung

Gewisse Autoren wollen die indirekte aktive Sterbehilfe über Art. 14 StGB 
rechtfertigen. Nach dieser Bestimmung verhält sich rechtmässig, wer handelt, 
wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt. Obwohl nicht ausdrücklich genannt, 
gehören darunter auch gesetzlich geregelte Amts- und Berufspflichten.81 In der 
Schmerzbehandlung eines Arztes wird eine rechtmässige Handlung gesehen, da 
im ärztlichen Heilauftrag eine Pflicht zur Schmerzlinderung enthalten sei.82 In 
Fällen der indirekten aktiven Sterbehilfe liege daher eine gesetzlich erlaubte 
Handlung vor.83 

78 Ebenso BänzIger, 147; donatsCh, recht 2000, 141, 144; geth, 10; rIklIn, in: Holden-
egger, 328, 338; sChlatter, 201; BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 63; Ve-
netz, 7; die Rechtfertigung im subjektiven Tatbestand ebenfalls ablehnend kunz, in: 
Donatsch/Forster/Schwarzenegger, 613, 619, welcher dies jedoch damit begründet, 
dass die indirekte aktive Sterbehilfe bereits objektiv gestattet sei.

79 arzt et al., § 3 N 7 Fn. 11. 
80 BänzIger, 148; lüthI, 145; vgl. auch geth, 9 f.; sChürCh, 70; aus medizinischer Sicht an-

ders laufs/katzenMeIer/lIPP-lIPP, VI. N 103, welche zur indirekten aktiven Sterbehilfe 
ausführen: «Richtigerweise geht es auch hier nicht um die Rechtfertigung einer mög-
lichen Tötung, sondern um die Rechtfertigung einer medizinischen Maßnahme. Dafür 
kommt es darauf an, ob die gewählte medizinische Maßnahme indiziert ist und der Pa-
tient bzw. sein Vertreter ihr nach gehöriger Aufklärung auch über die möglicherweise 
lebensverkürzenden Risiken und Nebenwirkungen zugestimmt hat.»

81 BSK StGB I-seelMann, Art. 14 N 3.
82 SAMW, Lebensende, 7: «Der Arzt ist verpflichtet, Schmerzen und Leiden zu lindern, 

auch wenn dies in einzelnen Fällen zu einer Beeinflussung (Verkürzung oder Verlänge-
rung) der Lebensdauer führen sollte.»

83 arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 13; donatsCh, SR III, 25; gIger, 164 f.; gunzInger, 127 f.; kunz, 
in: Donatsch/Forster/Schwarzenegger, 613, 618 f.; PeterMann, in: Petermann, 21, 
33 f.; ähnlich BüChler/MIChel, 168. 
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Diese Lösung ist aufgrund verschiedener Überlegungen zweifelhaft. Zunächst 
stellt sich die Frage, ob das medizinische Standesrecht – insbesondere die Richt-
linien der SAMW – als gesetzlich geregelte Amts- und Berufspflichten gelten. 
Da sie sich nicht auf ein Gesetz im formellen und materiellen Sinn stützen, ist 
dies zu verneinen.84 Ausserdem ist dagegen auch einzuwenden, dass auch eine 
ärztliche Lebenserhaltungspflicht vorgesehen ist, welche die Schmerzlinde-
rungspflicht grundsätzlich überwiegen dürfte.85 

ad) Notstandslösungen

Weiter wird teilweise versucht, die Rechtfertigung durch Notstand (Art. 17 
StGB) oder notstandsähnliche Abwägungen zu erreichen. Massgebend ist dabei 
die Notstandshilfe: Eine Person handelt rechtmässig, wenn eine Beeinträchti-
gung eines fremden Rechtsguts nicht anders als durch die Tat abgewendet 
werden kann und dadurch ein höherwertiges Interesse geschützt wird. Bei der 
indirekten aktiven Sterbehilfe soll mit der Schmerzbehandlung die Würde und 
das Wohlbefinden des Betroffenen geschützt werden. Die Subsidiarität soll 
dann erfüllt sein, wenn die Schmerzlinderung nicht mehr anders als mit den 
lebensverkürzend wirkenden Medikamenten erreicht werden kann. In der dar-
über hinaus erfolgenden Interessenabwägung soll das Interesse auf Schmerz-
linderung das Interesse auf ein längeres Leben überwiegen.86 Auf der subjekti-
ven Seite verlangt der Notstand einen Rettungswillen der handelnden Person. 
Dieser soll bei der indirekten aktiven Sterbehilfe lediglich dann vorliegen, wenn 
das Ziel des Täters in der Schmerzlinderung und nicht in der Beendigung des 
Lebens liegt.87 

Insbesondere im klinischen Umfeld fehlt aufgrund der heutigen medizinischen 
Möglichkeiten88 die absolute Subsidiarität, welche für den rechtfertigenden 

84 geth, 11; kritisch auch BSK StGB I-seelMann, Art. 14 N 12, der darauf hinweist, dass die 
Berufspflicht nicht für die Rechtfertigung eines Heileingriffs taugt; vgl. auch BänzIger, 
147; tag, in: Kuhn/Poledna, 669, 737.

85 donatsCh, recht 2000, 141, 144.
86 BänzIger, 148; geth, 11 f.; sChuBarth, ZStrR 2009, 3, 15; für die deutsche Rechtslage 

JoeCks, Vor § 211, N 34; Merkel, in: Petermann, 125, 138 f.; roxIn, in: Roxin/Schroth, 
87 f.

87 Kritisch BänzIger, 148 ff., der davon ausgeht, dass kein Rettungsmotiv verlangt werden 
kann, da es andernfalls auf eine Gesinnungsstrafe hinauslaufen würde. Es genüge da-
her das blosse Wissen des Täters über die Schmerzlinderungsinteressen des Patienten.

88 Vgl. vorne III.1.b).
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Notstand vorausgesetzt wäre.89 Der Notstandslösung stehen zudem verschie-
dene weitere Kritikpunkte entgegen. Zunächst passt dieses Rechtsinstrument 
nicht für die Rechtfertigung einer Tötungshandlung. Das Grundkonzept von 
Art. 17 StGB liegt darin, dass eine Gefahr für ein Rechtsgut abgewendet wird. 
Die Notstandshandlung ist demnach grundsätzlich eine Vorteil bringende 
Handlung. Die Tötung der Person, deren Rechtsgut betroffen ist, kann daher 
nicht mit dem Notstand gerechtfertigt werden.90 Ausserdem ist der Notstand 
grundsätzlich auf Konflikte zwischen Rechtsgütern verschiedener Personen zu-
geschnitten.91 Im Rahmen der für den rechtfertigenden Notstand nötigen Inter-
essenabwägung ist bei einer Tötung im Übrigen die Verhältnismässigkeit zu 
verneinen, da das Rechtsgut Leben als höchstwertig gilt. Es ist kaum nachvoll-
ziehbar begründbar, dass diese Rangfolge für den Fall der indirekten aktiven 
Sterbehilfe nicht gelten soll.92 Bei der Notstandslösung fehlt schliesslich die 
Beachtung des Willens der betroffenen Person.93 Dies würde bedeuten, dass 
eine lebensverkürzende Schmerzmedikation auch erfolgen kann, wenn der Be-
troffene nicht darin eingewilligt hat oder sogar wenn er sie explizit ablehnt. Dies 
kann nicht hingenommen werden.94

ae) Die indirekte aktive Sterbehilfe als rechtfertigende Pflichten-
kollision

In Fällen der indirekten aktiven Sterbehilfe stehen sich zwei Pflichten der behan-
delnden Person gegenüber: die Schmerzlinderungs- und die Lebenserhaltungs-
pflicht. Es besteht somit eine Pflichtenkollision. Eine solche führt dann zur 
Rechtfertigung, wenn die höherrangige Pflicht gewahrt wird oder die Pflichten 
gleichrangig sind. Im letzteren Fall kann einer beliebigen Pflicht entsprochen 
werden.95 Für die indirekte aktive Sterbehilfe wird teilweise angenommen, dass 
sich die ärztliche Schmerzlinderungs- und die Lebenserhaltungspflicht gegen-

89 BSK StGB I-seelMann, Art. 17 N 7; stratenwerth, § 10 Rn. 44 f.; vgl. zur notwendigen 
Subsidiarität auch hinten III.2.bb).

90 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 53; die gleiche Kritik wird in Deutschland 
vom BGH erhoben, BGHSt 55, 191, 197 f.

91 lüthI, 140. 
92 sChürCh, 70; in Deutschland ebenso arzt et al., § 3 N 6 Fn. 11; a.A. lüthI, 143, welche 

davon ausgeht, dass es sich lediglich um eine Scheinkollision der tangierten Rechtsgü-
ter handelt. 

93 lüthI, 139, 143.
94 Vgl. zur zwingenden Voraussetzung der Einwilligung hinten III.2.bc).
95 BGE 113 IV 4, E. 3; donatsCh/tag, 263; BSK StGB I-seelMann, Art. 17 N 16; seelMann/

geth, 180; stratenwerth, § 10 Rn. 62 ff.
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überstehen, wobei der Arzt nur eine der beiden Pflichten erfüllen könne. Die 
Verabreichung lebensverkürzender Schmerzmedikamente sei aufgrund einer 
Pflichtenkollision gerechtfertigt.96

Damit wird ein Problem der Notstandslösung umgangen, indem nicht ein hö-
herwertiges, sondern bloss ein gleichwertiges Interesse geschützt werden 
muss.97 Eine gegenseitige Abwägung der Schmerzlinderungs- und Lebenserhal-
tungspflichten scheint jedoch auch hier nicht zur Annahme einer rechtfertigen-
den Pflichtenkollision zu führen. So kann die Schmerzlinderungspflicht kaum 
allgemein der Lebenserhaltungspflicht gleichgesetzt werden.98 Wie donatsCh 
festhält, wäre es andernfalls auch bei nichtsterbenden Patienten zulässig, ihre 
Schmerzen durch ihre Tötung zu beseitigen.99

af) Rechtfertigung durch die Einwilligung des Patienten

Nach dem Grundatz «volenti non fit iniuria» schliesst die Einwilligung der geschä-
digten Person das Unrecht der Tat aus, sofern das geschädigte Rechtsgut dem 
Träger zur Disposition steht.100 Die Rechtfertigung durch Einwilligung ist eng 
mit dem Selbstbestimmungsrecht verknüpft. Diesem kommt bei der Rechtfer-
tigung der Sterbehilfe erhebliche Bedeutung zu. Es ist jedoch zu beachten, dass 
das Selbstbestimmungsrecht nicht jegliche Eingriffe in die eigenen Rechtsgüter 
legitimieren kann. Nach der herrschenden Lehre besteht eine Einwilligungs-
schranke für Tötungen und grundsätzlich auch für schwere Körperverletzun-
gen.101 Dies folgt für Tötungen insbesondere daraus, dass die Tötung einer an-
deren Person auf dessen ausdrücklichen Wunsch sogar dann strafbar ist, wenn 

96 kehl, 82; andeutungsweise ebenso PeterMann, in: Petermann, 21, 33; vgl. auch geth, 
10; Venetz, 8 m.H. zur deutschen Lehre.

97 sChürCh, 71 f.
98 Vgl. auch geth, 11, der darauf hinweist, dass Vertreter einer rechtfertigenden Pflich-

tenkollision in der Regel bloss festhalten, dass sich Schmerzlinderungsinteressen und 
Lebenserhaltungspflichten gegenüberstehen, ohne deren Verhältnis genauer zu the-
matisieren; stratenwerth, ZStrR 1978, 60, 79 f.; kritisch auch BänzIger, 150 f., der die 
Pflichtenkollision jedoch ablehnt, da sie hinter den Notstand zurücktrete. 

99 donatsCh, recht 2000, 141, 144. 
100 BGE 121 IV 249, E. 4; BSK StGB I-seelMann, Vor Art. 14 N 6; vgl. auch stratenwerth, 

§ 10 Rn. 3 ff.
101 donatsCh/tag, 258 f.; BSK StGB I-seelMann, Vor Art. 14 N 11; stratenwerth, § 10 

Rn. 17; tag, in: Kuhn/Poledna, 669, 704; treChsel/noll/PIeth, 139; vgl. auch Praxis-
kommentar-treChsel/geth, Art. 14 N 11.
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der Täter aus achtenswerten Beweggründen handelt.102 Selbst wenn der Patient 
in die Schmerzbehandlung mit lebensverkürzenden Medikamenten einwilligt, 
kann die indirekte aktive Sterbehilfe daher nicht durch diese Einwilligung ge-
rechtfertigt werden.103

Es steht indes ausser Frage, dass die zur Lebensverkürzung führende Medikati-
on nur übereinstimmend mit dem wirklichen oder mutmasslichen Willen des 
Patienten ergehen darf.104 Dementsprechend hat der Wille des Patienten tat-
sächlich entscheidende Bedeutung für die Frage der Rechtfertigung indirekter 
aktiver Sterbehilfe.105 Aufgrund des klaren Wortlauts von Art. 114 StGB scheint 
es indes nicht möglich, die Rechtfertigung der indirekten aktiven Sterbehilfe 
über die Einwilligung alleine zu erreichen.106 Einerseits kann nicht überzeugend 
dargestellt werden, dass die Tötung auf Verlangen das ärztlich begleitete Ster-
ben nicht erfasse.107 Andererseits sind im Falle der ärztlichen Todesbeschleuni-
gung durch Schmerzmedikamente auch nicht überzeugende Gründe ersichtlich, 
welche den Anwendungsbereich von Art. 114 StGB einschränken würden.108 

Um der entscheidenden Bedeutung der Einwilligung des Patienten Rechnung 
zu tragen, wird diese teilweise mit anderen Rechtfertigungsgründen kombi-
niert. Es wird ein «Legitimierungsansatz vertreten, der Elemente des rechtferti-
genden Notstands mit denen der (mutmasslichen) Einwilligung kombiniert».109

102 Art. 114 StGB; donatsCh, recht 2000, 141, 141; donatsCh/tag, 258; stratenwerth, § 10 
Rn. 14; tag, in: Kuhn/Poledna, 669, 701; treChsel/noll/PIeth, 139.

103 geth, 11; gIger, 165 f.
104 donatsCh, recht 2000, 141, 144; Venetz, 8; andeutungsweise ebenso tag, in: Kuhn/

Poledna, 669, 703; vgl. für die Zustimmung der Eltern bei indirekter aktiver Sterbehilfe 
gegenüber Neugeborenen BänzIger, 151 f. m.w.H.; für Deutschland ebenso roxIn, in: 
Roxin/Schroth, 87 f.

105 Vgl. hinten III.2.bc).
106 Ebenso lüthI, 143.
107 Dies wird jedoch verschiedentlich in Deutschland vertreten; vgl. roxIn, in: Roxin/

Schroth, 88 m.w.H.
108 Anderes gilt beispielsweise für den Behandlungsabbruch bei zerebral schwerst geschä-

digten Langzeitpatienten, wo eine teleologische Reduktion von Art. 114 StGB ange-
zeigt erscheint; dazu ausführlich ege, in: Andorno/Thier, 306 ff.; vgl. auch walter, ZIS 
2011, 76 ff.

109 geth, 11 f.; in der deutschen Lehre ebenso roxIn, in: Roxin/Schroth, 87 f.; vgl. auch 
SSW-StGB-MoMsen, Vor §§ 211 ff. N 27.
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ag) Rechtfertigung aufgrund einer (verfassungsmässigen) 
 Güterabwägung

Auch wenn sich nicht auf die Einwilligung gestützt werden kann, werden daran 
angelegte Argumente vertreten. So wird die Rechtfertigung indirekter aktiver 
Sterbehilfe teilweise mit einer (verfassungsrechtlichen)110 Güterabwägung be-
gründet. Demnach werden bei schwer leidenden, terminal kranken bzw. ster-
benden Patienten mit Sterbewunsch das Selbstbestimmungsrecht des Patien-
ten und das Verbot der unmenschlichen Behandlung ausnahmsweise über die 
Lebenserhaltungs pflicht gestellt.111 Dabei ist miteinzubeziehen, dass dem 
Selbstbestimmungsrecht gegenwärtig verfassungsmässig immer grössere Be-
deutung zugemessen wird.112 Die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts im 
medizinischen Kontext lässt sich etwa darin erkennen, dass die Autonomie des 
Einzelnen ein zentraler Punkt in der Revision des Erwachsenenschutzrechts war 
und man insbesondere die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen festge-
legt hat.113 Dementsprechend wird die Selbstbestimmung immer wieder in 
verschiedener Art und Weise für die Rechtfertigung unterschiedlicher Arten der 
Sterbehilfe beigezogen.114

ah) Lösung auf der Ebene der Schuld

Straflosigkeit der indirekten aktiven Sterbehilfe würde sich auch über einen 
Schuldausschluss der handelnden Person erreichen lassen.115 Eine Entschuldi-
gung ist jedoch keine befriedigende Lösung. Einerseits würde einer als nicht 
strafwürdig erscheinenden Handlung der Makel des objektiv Falschen und 
Rechtswidrigen anhaften.116 Andererseits ist eine Entschuldigungslösung aus 

110 Vgl. zur verfassungsrechtlichen Debatte über die Sterbehilfe hangartner, 69 ff.; Mül-
ler/sCheffer, 152 ff.; sChweIzer, in: Petermann, 27, 27 ff., jeweils m.w.H.

111 BSK StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 64; stratenwerth, ZStrR 1978, 60, 79 f.; 
Venetz, 8; vgl. auch gIger, 133 f.; kehl, 82; sChlatter, 183 ff.

112 Vgl. zum Selbstbestimmungsrecht allgemein kIener/kälIn, 146 ff.; Müller/sCheffer, 
138 ff.

113 Bot. ZGB, BBl. 2006, 7001, 7002; auch der BGH sieht in der gesetzlichen Regelung der 
Patientenverfügungen ein klares Indiz zur Stärkung der Selbstbestimmung: BGHSt 55, 
191, 199 ff.

114 Vgl. etwa ege, in: Andorno/Thier, 309; hangartner, 92 f.; BSK StGB II-sChwarzenegger, 
Vor Art. 111 N 61.

115 Die würde sich etwa bei Annahme eines entschuldbaren Notstands nach Art. 18 StGB 
ergeben.

116 BänzIger, 151; lüthI, 144 f.
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dogmatischen Gründen abzulehnen. Die Schuld betrifft die konkrete bzw. per-
sönliche Situation des Täters. Dies ist bei der indirekten aktiven Sterbehilfe 
anders. Die verzeihlichen Elemente stehen nicht im Zusammenhang mit der 
persönlichen Situation des Täters,117 sondern liegen in den objektiven Umstän-
den des Opfers. Würde die Person, welche indirekte aktive Sterbehilfe leistet, 
bloss nicht schuldfähig sein, könnten andere Personen ausserdem gerechtfertigt 
Notwehrhilfe gegen die Verabreichung der Schmerzmittel leisten,118 was nicht 
sachgerecht ist.

ai) Zwischenfazit

Insgesamt ist es kaum möglich, die durchwegs akzeptierte Straflosigkeitsfolge 
für Fälle der indirekten aktiven Sterbehilfe auf einen der bestehenden Rechtfer-
tigungs- oder Schuldausschlussgründen zu stützen.119 Entweder muss an be-
stehenden Konzepten gedreht werden oder es muss eine neue, direkt aus ver-
fassungsmässiger Überlegung gewonnene Rechtfertigungslösung gefunden 
werden. Da anderenfalls dogmatische Konzepte umgedeutet werden, ohne die 
Veränderung auch für andere Fallkonstellationen anwenden zu wollen, scheint 
letztere Möglichkeit momentan die einzige überzeugende Lösung darzustellen. 

b) Voraussetzungen für eine Rechtfertigung der indirekten 
aktiven Sterbehilfe 

Die zuvor untersuchte Frage nach der dogmatischen Begründung der Straflo-
sigkeit der indirekten aktiven Sterbehilfe nimmt den Hauptplatz in der akade-
mischen Diskussion über diese Erscheinungsform der Sterbehilfe ein. Nur ver-
einzelt werden hingegen die Voraussetzungen benannt, bei deren Vorliegen die 
Straflosigkeit eintreten soll. Da die Kategorisierung allein allerdings noch nichts 
über die strafrechtliche Bewertung aussagt und es weiterhin begriffliche Un-
klarheiten gibt, ist die Herausarbeitung der Rechtfertigungsvoraussetzungen 
allerdings ebenso bedeutend.

117 lüthI, 145.
118 BänzIger, 151. 
119 lüthI, 147, bezeichnet die momentanen Lösungsansätze als «defizitär». 
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ba) Medizinische Ausgangssituation

Sterbehilfe wird an Personen, welche sich in medizinischen Sond ersituationen 
befinden, geübt. Sie befinden sich im terminalen Endstadium ihres Lebens oder 
sind schwer und unheilbar erkrankt. Nur bei solchen Patienten ist die Möglich-
keit der indirekten aktiven Sterbehilfe gegeben. Richtigerweise sind jedoch 
nicht nur «Sterbende» erfasst. An dieser Terminologie ist berechtigterweise 
Kritik zu üben, da damit eine zu enge Grenze gezogen wird.120 Auch für unheil-
bar schwer bzw. tödlich erkrankte Personen muss bei hohem Leidensdruck eine 
medikamentöse Behandlung mit gegebenenfalls lebensverkürzender Wirkung 
möglich sein.121 Dies gilt insbesondere dann, wenn sich der Gesundheitszustand 
nicht mehr verbessern lässt.122

Schon begriffsnotwendig beschränkt sich die indirekte aktive Sterbehilfe aus-
serdem auf Fälle, in denen die betroffene Person an starken und mit grosser 
Wahrscheinlichkeit bis zum Todeszeitpunkt verbleibenden Schmerzen leidet.123 
Die Eingrenzung auf Schmerzen lässt indes gewisse vergleichbare Konstellatio-
nen aussen vor und ist daher zu rigide. Auch andere Zustände wie beispielswei-
se eine Erstickungsangst auslösende Atemnot können ein nicht risikoloses 
ärztliches Eingreifen erforderlich machen. Daher ist die indirekte aktive Sterbe-
hilfe nicht auf Fälle von starken Schmerzen zu begrenzen. Es sind auch «schwe-
re, anders nicht zu behandelnde Leidenszustände» unter dieser Fallgruppe zu 
erfassen.124 Es ist allerdings zu beachten, dass andere Leiden dann die Vergleich-
barkeit mit schweren Schmerzen verlieren, wenn sie selber direkt zu einer Le-
bensverkürzung führen. In diesen Fällen steht die Rechtfertigung von ärztlichen 
Eingriffen bei unbedingter medizinischer Notwendigkeit im Zentrum und diese 
folgt anderen Überlegungen als bei der Schmerzbehandlung.125

120 donatsCh, recht 2000, 141, 142 f.; lüthI, 261.
121 lüthI, 261; so in Deutschland auch roxIn, in: Roxin/Schroth, 89.
122 PeterMann, in: Petermann, 21, 33 f.
123 kehl, 82; andeutungsweise ebenso lüthI, 138; aus medizinischer Sicht wird gefordert, 

dass die Schmerzbehandlung «indiziert» ist, laufs/katzenMeIer/lIPP-lIPP, VI. N 103.
124 lüthI, 261 f.; gleich vor allem die deutsche Lehre, vgl. roxIn, in: Roxin/Schroth, 89 f. 

m.w.H.
125 Ein ärztlicher Heileingriff erfüllt dabei den objektiven Tatbestand einer Körperverlet-

zung, kann jedoch durch die (mutmassliche) Einwilligung des Betroffenen gerechtfer-
tigt werden; vgl. dazu z.B. BGE 124 IV 258, E. 2; BSK StGB II-roth/BerkeMeIer, Art. 122 
N 24 ff. m.w.H.
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bb) Subsidiarität

Verschiedentlich wird davon ausgegangen, dass indirekte aktive Sterbehilfe nur 
bei medizinischer Unumgänglichkeit einer Behandlungsalternative gerechtfer-
tigt werden könne. Aus absoluten Subsidiaritätsüberlegungen wird gefolgert, 
dass die Güter- bzw. Interessenabwägung nur dann gelingen könne, wenn kein 
milderes Mittel zur Erreichung des Ziels vorhanden war. Es sei erforderlich, dass 
eine «Behandlungsalternative nicht zur Verfügung steht».126 Demnach wäre 
eine todesbeschleunigende Schmerzbehandlung nicht zu rechtfertigen, wenn 
die Behandlung auch ohne lebensverkürzende Wirkung möglich wäre.127 Auch 
bei der verabreichten Dosis sei die Subsidiarität zu beachten. Sie dürfe nur so 
hoch sein, wie für die Schmerzbehandlung indiziert. Wird eine darüber hinaus-
gehende Menge verabreicht, handle es sich um eine nicht rechtfertigbare Tö-
tungshandlung.128 

Nach der zuvor beschriebenen tatsächlichen medizinischen Situation129 würde 
dies bedeuten, dass sich im klinischen Umfeld nur wenige Fälle indirekter akti-
ver Sterbehilfe rechtfertigen liessen. Trotzdem kommen in der medizinischen 
Praxis Fälle vor, in denen eine Schmerzbehandlung mit möglicherweise lebens-
verkürzender Wirkung durchgeführt wird.130 Die tatsächliche Situation legt 
daher nahe, keine absolute Subsidiarität zu fordern. Bei der indirekten aktiven 
Sterbehilfe geht es richtigerweise darum, der betroffenen Person einen selbst-
bestimmten und würdevollen Sterbeprozess zu ermöglichen. Das Erfordernis 
einer absoluten Alternativlosigkeit kann diesem Ziel nicht gerecht werden. 
Anderenfalls müsste insbesondere im klinischen Alltag immer der Sedierung 
den Vorrang eingeräumt werden. Die Rechtfertigung ist daher auf Fälle einer 
relativen Subsidiarität zu beschränken. Die zum Tode führende Schmerz- bzw. 
Leidensbehandlung kann gerechtfertigt werden, wenn der betroffenen Person 
unter Beachtung derer Würde und Selbstbestimmung keine zumutbare Behand-
lungsalternative zur Verfügung steht. Für eine in der Praxis anwendbare Rege-
lung dürfte dabei darauf abzustellen sein, ob die Leidensbehandlung nach den 
Regeln der medizinischen lex artis vorgenommen wurde.131

126 donatsCh, recht 2000, 141, 144.
127 lüthI, 147, spricht etwa von einer «optimalen leidenslindernden Behandlung» (Hervor-

hebung durch den Verfasser). 
128 Vgl. auch donatsCh, recht 2000, 141, 144; sChürCh, 72.
129 Vgl. vorne III.1.b).
130 Vgl. die in der Einleitung genannten Zahlen; vorne I.
131 So die Forderung von lüthI, 262.
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bc) Tatsächliche oder mutmassliche Zustimmung der betroffenen 
Person

Selbst wenn die Einwilligung des Betroffenen nicht für sich alleine zur Rechtfer-
tigung der indirekten aktiven Sterbehilfe führen kann,132 ist sie dennoch die 
zentrale Voraussetzung für deren Straflosigkeit. «Fehlt es an einer rechtswirk-
samen Einwilligung bzw. sind die Voraussetzungen der mutmasslichen Einwilli-
gung nicht gegeben, ist die Schmerzstillung mit der Folge einer Lebensverkür-
zung als Tötung strafbar.»133 Entscheidend ist, dass die Schmerzbehandlung mit 
möglicherweise lebensverkürzender Wirkung dem Patientenwillen ent-
spricht.134 Kann die betroffene Person den Willen noch rechtsgenüglich bilden 
und äussern,135 ist der tatsächliche, anderenfalls der mutmassliche Wille ent-
scheidend.136 Für die Bestimmung des Letzteren sind im Kontext der indirekten 
aktiven Sterbehilfe insbesondere der Grad der Todesnähe, die Wahrscheinlich-
keit und das Ausmass der medikamentös bedingten Lebensverkürzung sowie 
die Schwere der zu erduldenden Leiden beizuziehen.137

Für die Feststellung des mutmasslichen Willens am besten geeignet und vom 
Gesetzgeber vorgesehen, ist eine Patientenverfügung i.S.v. Art. 370 ff. ZGB.138 
Damit eine solche verbindlich ist, müssen die formalen Vorgaben139 eingehalten 
werden und die darin enthaltene Willenserklärung muss genügend klar sein.140 
Da die indirekte aktive Sterbehilfe rechtlich zulässig ist, kann sich die Patienten-
verfügung darauf beziehen. Sie ist insoweit nicht rechtswidrig und von den 
behandelnden Ärzten zu respektieren, sofern keine begründeten Zweifel beste-

132 Vgl. vorne III.2.af).
133 donatsCh, recht 2000, 141, 144.
134 lüthI, 128, 138; sChlatter, 201; in der deutschen Lehre spricht kIndhäuser, § 3 N 2, 

von einer blossen «Billigung» durch den Patienten; auch aus medizinischer Sicht ist die 
Einwilligung gefordert, siehe laufs/katzenMeIer/lIPP-lIPP, VI. N 103.

135 Vgl. zu den diesbezüglichen Voraussetzungen donatsCh/tag, 259 f.; BSK StGB I-seel-
Mann, Vor Art. 14 N 10 ff.; stratenwerth, § 10 Rn. 20 ff.

136 lüthI, 128, 260; sChlatter, 201; für Deutschland ebenso kIndhäuser, § 3 N 2; roxIn, in: 
Roxin/Schroth, 88.

137 So in der deutschen Lehre roxIn, in: Roxin/Schroth, 88.
138 So bereits kehl, 83 f.
139 Dazu z.B. aeBI-Müller, Jusletter vom 22. September 2014, Rz. 148 ff.; FamKomm Er-

wachsenenschutz-BüChler/MIChel, Art. 371 ZGB N 1 ff.; hausheer/geIser/aeBI-Mül-
ler, Rz. 2.44 ff.; hruBesCh-MIllauer/JakoB, in: wolf, 65, 99; wasseM, 79 ff.

140 Bot. ZGB, BBl. 2006, 7001, 7033; geth/Mona, ZSR 2009, 155, 162.

Buch_Schwarzenegger_Sammelband.indb   111 28.05.18   10:53

© 2018 Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen; ISBN 978-3-03751-977-6 
Dieses digitale Separatum wurde der Autorenschaft vom Verlag zur Verfügung 
gestellt. Die Autorenschaft ist berechtigt, das Separatum 6 Monate nach Erschei-
nen des gedruckten Werks unter Hinweis auf die Erstpublikation weiterzuveröf-
fentlichen. 



Gian Ege

112

hen, dass sie auf freiem Willen beruht oder dem mutmasslichen Willen des 
Patienten entspricht.141 

Hat der Patient keine Verfügung erlassen oder ist eine solche unklar, ist zunächst 
zu prüfen, ob vertretungsberechtigte Personen vorhanden sind.142 Diese ent-
scheiden gegebenenfalls nach dem mutmasslichen Willen und den objektiven 
Interessen der urteilsunfähigen Person,143 wobei Ersteres im Widerspruchsfall 
vorzuziehen ist.144 Unter dem mutmasslichen Willen ist «das zu verstehen, was 
der Patient gewollt hätte, wenn er sich frei und in voller Kenntnis der Umstände 
äussern könnte»145. Zu dessen Feststellung sind insbesondere frühere Äusserun-
gen der betroffenen Person, ihre religiösen und sonstigen Wertvorstellungen 
sowie Aussagen von nahen Familienangehörigen und Bezugspersonen zu be-
rücksichtigen.146 Lässt sich der mutmassliche Wille nicht eruieren, entscheiden 
die objektiven Interessen. Dabei ist zu beachten, dass man sich dann nicht mehr 
im Schutz der Patientenautonomie befindet.147 Im Kontext der indirekten akti-
ven Sterbehilfe verschiebt sich in diesem Fall die Güterabwägung weg von der 
Beachtung der Selbstbestimmung hin zur Menschenwürde. Berücksichtigt 
werden sollten auch hier der Grad der Todesnähe, das Ausmass der zu erdul-
denden Leiden sowie die Wahrscheinlichkeit und der Umfang der Lebensver-
kürzung durch die Behandlung. 

Der Täter muss um die Einwilligung der betroffenen Person und deren ord-
nungsgemässes Zustandekommen, um die rechtsgenügliche mutmassliche 
Einwilligung, die Entscheidung der Angehörigen oder im Extremfall die objek-
tive Interessenabwägung wissen, damit sein Handeln gerechtfertigt werden 
kann.148

141 Vgl. zu den Gültigkeitserfordernissen ausführlich aeBI-Müller, Jusletter vom 22. Sep-
tember 2014, Rz. 170 ff.; geth/Mona, ZSR 2009, 155, 163 ff.

142 Art. 378 Abs. 1 ZGB.
143 Art. 378 Abs. 3 ZGB.
144 geth/Mona, ZSR 2009, 155, 173 f.; Praxiskommentar-treChsel/geth, Vor Art. 111 

N 6a.
145 aeBI-Müller, Jusletter vom 22. September 2014, Rz. 133; FamKomm Erwachsenen-

schutz-guIllod/hertIg Pea, Art. 379 ZGB N 7.
146 geth/Mona, ZSR 2009, 155, 159; vgl. auch tag, in: Kuhn/Poledna, 669, 714.
147 thoMMen, 117 f.
148 Entsprechend zur allgemeinen Voraussetzung auf Seiten des Täters bei der Einwilli-

gung, donatsCh/tag, 260 f.; BSK StGB I-seelMann, Vor Art. 14 N 21.
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bd) Behandlungsabsicht des Täters

Verschiedentlich wird angenommen, dass die Rechtfertigung der indirekten 
aktiven Sterbehilfe nur eintreten könne, wenn der Täter die Verabreichung der 
Schmerzmedikamente mit Heilungsabsicht bzw. Behandlungsabsicht vorge-
nommen hat.149 Es stellt sich damit die Frage, ob der Wille der handelnden 
Person direkt auf die Leidensbehandlung gerichtet sein muss oder nicht. Um-
stritten ist, ob ein bestimmter subjektiver Tatbestand des Täters verlangt wer-
den muss. Teilweise wird angenommen, dass nur eventualvorsätzliches Handeln 
gerechtfertigt werden könne.150 Dem ist nicht zu folgen; auch direktvorsätzli-
ches Handeln – insbesondere bei dolus directus zweiten Grades aufgrund siche-
ren Wissens um die lebensverkürzende Wirkung der Behandlung – kann ge-
rechtfertigt werden.151 Gewisse Autoren gehen gar davon aus, dass indirekte 
aktive Sterbehilfe gerechtfertigt werden kann, wenn die Lebensverkürzung 
beabsichtigt wurde und die damit einhergehende Schmerzlinderung ein will-
kommener Nebeneffekt ist.152

Entscheidend muss wie bei anderen Rechtfertigungsgründen das Ziel der Hand-
lung sein.153 Zu fordern ist demnach eine Behandlungsabsicht beim Täter. Be-
achtet werden muss damit sein Beweggrund, der seelische Antrieb zur Tat.154 
Handelt der Täter mit Tötungsabsicht, so ist das Motiv auf die Tötung und nicht 
die Leidensverminderung gerichtet und die Handlung kann nicht gerechtfertigt 
werden.155 Problematisch ist jedoch, dass die genaue subjektive Zielsetzung 
kaum je in die eine oder andere Richtung bewiesen werden kann, zumal sich die 
Ziele auch vermischen können (sog. Doppeleffekt).156 Aufgrund der Beweispro-
blematik dürfte dies in der Praxis darauf hinauslaufen, dass dem Täter die 

149 sChlatter, 201.
150 Hinweise auf derartige Lehrmeinungen in Deutschland bei kIndhäuser, § 3 N 2; roxIn, 

in: Roxin/Schroth, 90 f.; andeutungsweise auch JoeCks, Vor § 211, N 34.
151 Ebenso lüthI, 147, 263.
152 PeterMann, in: Petermann, 21, 33.
153 Bei Art. 15 StGB (Notwehr) und Art. 17 StGB (Notstand) ist etwa ein Abwehrwille 

gefordert.
154 Vgl. zum Begriff des Beweggrundes affolter-eIJsten, S. 105 ff.
155 Gleiches ist h.L. im deutschen Strafrecht; vgl. roxIn, in: Roxin/Schroth, 90 ff. m.w.H.; 

a.M. BänzIger, 60.
156 PeterMann, in: Petermann, 21, 33.
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Rechtfertigung nur dann abgesprochen werden kann, wenn ihm selbstsüchtige 
Beweggründe nachgewiesen werden können.157 

be) Qualifikation der handelnden Person

Um Missbräuche zu verhindern, wird teilweise gefordert, dass indirekte aktive 
Sterbehilfe nur dann gerechtfertigt werden könne, wenn es sich beim Täter um 
einen Arzt oder eine Person, die ärztlich zur Behandlung ermächtigt wurde, 
handelt.158 Dies kann nicht überzeugen. Wie bisher gezeigt, sind die medizini-
sche Ausgangssituation, eine relative Subsidiarität der Handlung, die Einwilli-
gung des Betroffenen sowie die Behandlungsabsicht des Täters für die Recht-
fertigung massgebend. Die berufliche Qualifikation der handelnden Person 
kann nichts zur Rechtfertigung beitragen. Sie kann höchstens dazu führen, dass 
der medizinische Zustand sowie die lebensverkürzende Wirkung einer Behand-
lungsweise vom Täter korrekt eingeschätzt werden. Handelt jedoch eine nicht 
medizinisch ausgebildete Person, welche auch nicht ärztlich ermächtigt wurde, 
aufgrund einer korrekten Situationseinschätzung mit Behandlungsabsicht, kann 
ihr die Rechtfertigung nicht versagt werden. In der Praxis dürften indes nur 
selten Fälle vorkommen, in denen die Behandlung nicht von einem Arzt oder 
einer ärztlich ermächtigten Person vorgenommen wird. 

c) Lösungsmöglichkeiten de lege ferenda 

ca) Revisionsbedarf

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, dass die indirekte aktive Sterbehil-
fe unter bestimmten Voraussetzungen gerechtfertigt werden kann, wobei die 
dogmatische Begründung umstritten ist. Auch wenn die grundsätzlich fehlende 
Strafwürdigkeit solcher Handlungen anerkannt ist, variieren die entsprechen-
den Begründungen in Einzelpunkten, weshalb eine gewisse Rechtsunsicherheit 
besteht. Es ist daher unumgänglich, dass der Gesetzgeber in diesem Bereich 

157 Dies ist die Strafbarkeitsvoraussetzung bei der strafbaren Beteiligung am Suizid 
(Art. 115 StGB). Vgl. zum Begriff der selbstsüchtigen Beweggründe insbesondere 
sChwarzenegger, in: Petermann, 81, 81 ff. m.w.H.

158 Ähnlich in der Schweiz lüthI, 262; vgl. dazu v.a. die Lehre in Deutschland; dazu roxIn, 
in: Roxin/Schroth, 91 f., mit Hinweisen auf den Alternativentwurf zum Strafgesetz-
buch; andeutungsweise so etwa JoeCks, Vor § 211, N 34.
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eine Lösung erarbeitet. Das wird weitgehend gefordert.159 Die Regulierung kann 
in einem so sensiblen Bereich menschlichen Lebens nicht Standesorganisatio-
nen und Ethikgremien überlassen werden, sondern es bedarf eine «durch den 
demokratischen Gesetzgebungsprozess legitimierte Regelung».160 Dass eine 
entsprechende Regelung auch in der Bevölkerung mehrheitsfähig ist, zeigt sich 
in der breiten moralischen und rechtlichen Zustimmung betreffend derartiger 
Fälle in der Gesellschaft.161

Zu verweisen ist beispielsweise auf den umfassenden Regelungsvorschlag von 
lüthI. Sie fordert die Einführung von Art. 111ter Abs. 1 StGB mit folgendem 
Wortlaut: 

«Nicht rechtswidrig handelt, wer als Arzt oder unter ärztlicher Anweisung nach den 
Regeln der medizinischen lex artis zur Linderung unerträglicher Leiden eine medi-
zinische Massnahme mit unvermeidbarer und nicht direkt beabsichtigter lebensver-
kürzender Wirkung trifft, wenn es dem ausdrücklichen, dem verfügten, dem sub-
jektiv-mutmasslichen Willen oder den wohlverstandenen Interessen der terminal 
kranken Person entspricht.»162

Dieser Vorschlag nimmt mehrheitlich die zuvor herausgearbeiteten Vorausset-
zungen auf. Zu verzichten ist m.E. auf den Satzteil «als Arzt oder unter ärztlicher 
Anweisung»; auch ohne das Abstellen auf die berufliche Qualifikation des Tä-
ters oder eine entsprechende Anweisung wäre die Behandlung nach den Regeln 
der medizinischen lex artis durchzuführen. Sind diese und alle anderen Voraus-
setzungen gegeben, hat eine Rechtfertigung zu erfolgen.163 Da die Einwilligung 
der betroffenen Person von zentraler Bedeutung ist, könnte auch angedacht 
werden, die neue Norm bei Art. 114 StGB anzugliedern.164 

cb) Implikationen für die Einwilligung im Allgemeinen

Die entscheidende Bedeutung der Einwilligung für die Rechtfertigung der indi-
rekten aktiven Sterbehilfe zeigt: Faktisch handelt es sich um eine Rechtfertigung 

159 Eine gesetzliche Regelung ebenfalls befürwortend arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 42 f.; do-
natsCh, recht 2000, 141, 144; geth, 12; lüthI, 147: «evidenter Regelungsbedarf»; BSK 
StGB II-sChwarzenegger, Vor Art. 111 N 64; ablehnend jedoch eJPd, 21.

160 lüthI, 147.
161 sChwarzenegger et al., in: Niggli/Jendly, 109, 123; sChwarzenegger et al., Jusletter vom 

13. September 2010, 18 ff.
162 lüthI, 271; sehr ähnlicher Vorschlag bei arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 43.
163 Vgl. vorne III.2.be).
164 Offengelassen in arBeItsgruPPe sterBehIlfe, 43.
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aufgrund der Einwilligung des betroffenen Rechtsgutsträgers. Es ist demnach 
eine Einwilligung in einem Bereich, in welchem grundsätzlich von fehlender 
Einwilligungsfähigkeit ausgegangen wird. Dementsprechend fragt sich, welche 
Bedeutung dies für die Einwilligung im Allgemeinen haben kann. 

Nach dem Gesagten kann unter bestimmten Voraussetzungen in die eigentlich 
nicht zur Disposition stehende eigene Tötung eingewilligt werden. Daher stellt 
sich zunächst die Frage, ob diese Feststellung Auswirkungen auf Art. 114 StGB 
hat, welcher derartige Eingriffe eigentlich verbieten würde. Zunächst ist bereits 
anerkannt, dass die Tötung auf Verlangen nicht durch Unterlassen erfüllt wer-
den kann.165 Das Verlangen und damit die Einwilligung des Opfers lässt die 
Rettungspflicht des Garanten erlöschen. Dies gilt beispielweise, indem die Be-
handlungspflicht eines Arztes erlischt166 oder aber weil es beim freiverantwort-
lichen Suizid keine Rettungspflicht gibt.167 In Deutschland, wo die h.L. ebenfalls 
das absolute Tötungsverbot vertritt,168 spricht sich insbesondere JakoBs für eine 
sehr einschränkende Auslegung von § 216 D-StGB aus. Er geht davon aus, dass 
nur unvernünftige Tötungen unter das Verbot der Tötung auf Verlangen fallen. 
Sofern der Todeswunsch des Sterbewilligen als vernünftig erscheine, sei sein 
Selbstbestimmungsrecht wie bei der passiven Euthanasie zu respektieren.169 

Auch an weiteren Beispielen zeigt sich die Beachtung der Selbstbestimmung 
und der damit einhergehenden Einschränkung der absoluten Einwilligungs-
schranke bei schweren Körperverletzungen und Tötungen. So ist in der Schweiz 
– wie in praktisch allen freiheitlichen Rechtsordnungen – der freiverantwortli-
che170 Suizidversuch straflos. Das Recht verzichtet auf eine moralische Bewer-
tung der Selbsttötung als verwerfliche Handlung.171 Der Staat darf den Einzel-
nen nur dann umfassend vor sich selbst schützen, wenn eine krankhafte Veran-
lagung zum Suizid vorliegt und der «(Suizid-)Wille nicht mehr als freie Entschei-

165 BauMgarten, 170 f.; donatsCh, SR III, 20; BSK StGB II-sChwarzenegger, Art. 114 N 3; 
stratenwerth, ZStrR 1978, 69; teilweise a.M. geth, 39 f., für den Spezialfall der «Dul-
dung einer fremdhändigen Tötung auf Verlangen».

166 BSK StGB II-sChwarzenegger, Art. 114 N 3; stratenwerth, ZStrR 1978.
167 So in der deutschen Lehre SSW-StGB-MoMsen, § 216 N 11 m.w.H.
168 Statt vieler SSW-StGB-MoMsen, § 216 N 1; roxIn, in: Roxin/Schroth, 111.
169 JakoBs, 25 f.; vgl. auch roxIn, in: Roxin/Schroth, 113 ff., für weitere neueren Stellung-

nahmen zu § 216 D-StGB und Kritik an der teilweisen Zulassung der Tötung auf Ver-
langen; sChuBarth, ZStrR 2009, 3, 10.

170 Vgl. für Testverfahren für die Urteilsfähigkeit bei Suizidenten sPIttler, in: Petermann, 
99, 99 ff. m.w.H.

171 BauMgarten, 117 ff. m.w.H.; vgl. auch kehl, 27 f.
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dung erscheint»172. Dennoch wird in der Regel keine vollständige subjektive 
Berechtigung zur Selbsttötung angenommen. Andernfalls müssten auch die 
Teilnahme am Suizid und die eingewilligte Tötung straflos bleiben.173 die Dritt-
einwirkung beim Suizid bleibt jedoch straflos, wenn keine selbstsüchtigen Be-
weggründe vorliegen. Die Tötung auf Verlangen ist demgegenüber auch straf-
bar, wenn aus achtenswerten Beweggründen agiert wird.174 Damit besteht ein 
Gegensatz zwischen erlaubter Suizidhilfe und verbotener Tötung auf Verlangen 
der «wertungsmässig nicht plausibel [ist], denn so gewinnen praktische Details 
der Sterbehilfe in unangemessener Weise an Bedeutung. […] Weil sich jedoch 
fast immer ein Weg finden lässt, Sterbehilfe praktisch so durchzuführen, dass 
sie als Hilfe beim Suizid einzuordnen ist, statt als Tötung auf Verlangen, bringt 
das Verbot der Tötung auf Verlangen keine wichtige Reduktion der Freiräume 
für Sterbehilfe bei urteilsfähigen Personen».175 Insgesamt erscheint es kaum nach-
vollziehbar, wie bei Fällen einer Tötung auf Verlangen, welche substantiell 
 einem Suizid gleichkommen – beispielsweise die Injektion eines Schmerzmittels 
statt dem als freiverantwortlich erachteten Schlucken eines Mittels oder bei 
Unmöglichkeit der Suiziddurchführung aufgrund des körperlichen Zustandes –, 
eine Rechtfertigung ausgeschlossen sein soll.176 

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Dispositionsbefugnis auch in anderen 
Bereichen ausgedehnt wurde. So sind schwere Körperverletzungen zur Dispo-
sition freigegeben, wenn sie medizinisch geboten sind oder es sich um eine 
Organspende unter Lebenden handelt.177 Die Einwilligungsfähigkeit wird hier 
um Zwecküberlegungen ergänzt. Die Rechtfertigung kann dann erfolgen, wenn 
«der Eingriff im Blick auf das wohlverstandene Interesse des Betroffenen als 
sinnvoll oder wenigstens vertretbar erschein[t]»178. Gerade für Organspenden 
mutet dieser Blick auf die Interessen der spendenden Person kritisch an, da die 
schwere Körperverletzung nicht in ihrem, sondern im Interesse der empfangen-
den Person liegt. 

172 BauMgarten, 118.
173 BauMgarten, 119 f.
174 Art. 114 und 115 StGB. 
175 arzt, in: Petermann, 69, 75 f., Hervorhebung im Original. 
176 Vgl. in anderem Kontext ege, in: Andorno/Thier, 295; BSK StGB II-sChwarzenegger, 

Art. 114 N 3.
177 BSK StGB I-seelMann, Vor Art. 14 N 12; stratenwerth, § 10 Rn. 17 f.; tag, in: Kuhn/

Poledna, 669, 704 f.; vgl. auch lüthI, 138.
178 stratenwerth, § 10 Rn. 17.
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Die Bedeutung der Einwilligung bei der Rechtfertigung der indirekten aktiven 
Sterbehilfe legt nahe, dass sich in Zukunft vermehrt mit der Einwilligungsfähig-
keit in solchen Konstellationen beschäftigt werden muss. Die absoluten Einwil-
ligungsschranken lassen sich in dieser Hinsicht nicht aufrechterhalten. Ob sich 
Einwilligungsschranken in unserer freiheitlichen Rechtsordnung auch in Zu-
kunft weiterhin sachgemäss begründen lassen, sollte vermehrt überdacht wer-
den, wobei dieser Beitrag keinen sachgerechten Rahmen für eine umfassende 
Diskussion dieser Problematik bietet. 

IV. Zusammenfassung und Schlusswort 

Die indirekte aktive Sterbehilfe bleibt ihrer Handlung nach grundsätzlich eine 
Erscheinungsform der aktiven Sterbehilfe. Der Begriffszusatz «indirekt» ist irre-
führend und bezieht sich darauf, dass die Sterbebeschleunigung nicht direktes 
Handlungsziel der handelnden Person ist. Eine nicht direkt angestrebte und mit 
der Schmerzbehandlung unweigerlich einhergehende Sterbebeschleunigung 
soll dabei gemäss der herrschenden Lehre richtigerweise als zulässig gelten. Die 
Straflosigkeit lässt sich jedoch nur schwer im Rahmen der geltenden Dogmatik 
begründen. Unter geltender Gesetzgebung verbleibt keine andere Möglichkeit, 
als für die indirekte aktive Sterbehilfe eine einzelfall- bzw. hier eher einzelkate-
gorieorientierte Sonderlösung zu vertreten – sei es durch Verbiegung oder 
Verknüpfung bestehender Rechtfertigungskonzepte oder durch eine eher an-
gemessen erscheinende, direkt an der Verfassung angelehnte Einzelfallbetrach-
tung, wobei dem Selbstbestimmungsrecht und der Menschenwürde Vorrang 
vor dem Lebensschutz eingeräumt wird. Keine der beschriebenen Lösungen 
kann indes abschliessend überzeugen. 

Egal wie die Straflosigkeit der indirekten aktiven Sterbehilfe genau begründet 
wird, ist die Bestimmung der entsprechenden Voraussetzungen entscheidend. 
Daran muss sich eine zukünftige Regelung orientieren. Mit einer diesbezügli-
chen Gesetzesänderung lässt sich die verbleibende Rechtsunsicherheit beseiti-
gen und die Straflosigkeit klar auf bestimmte Voraussetzungen begrenzen. Die 
Anforderungen dürfen indes nicht zu eng gesehen werden. Schon lange ist man 
sich einig, dass die indirekte aktive Sterbehilfe einen grossen Anwendungsbe-
reich hat und damit auch Fälle als zulässig bewertet werden, welche grundsätz-
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lich eher zur aktiven oder passiven Sterbehilfe zu zählen wären.179 Solche Fälle 
sollen auch in Zukunft straflos bleiben. Daher darf insbesondere keine absolute 
Subsidiarität der lebensverkürzenden Schmerzbehandlung gefordert werden. 
Anderenfalls gäbe es im klinischen Umfeld praktisch keine Fälle strafloser indi-
rekter aktiver Sterbehilfe mehr. 

Die Diskussion um die Rechtfertigung der indirekten aktiven Sterbehilfe führt 
auch dazu, dass man sich Fragen über die Einwilligungsfähigkeit bezüglich bisher 
nicht zur eigenen Disposition stehende Rechtsgüter stellen muss. Die indirekte 
aktive Sterbehilfe legt nahe, dass in Zukunft über die Adäquanz der Einwilli-
gungsschranken diskutiert werden muss, da diese schon heute in verschiedenen 
Situationen durchbrochen werden. Dabei bleibt darauf hinzuweisen, dass eine 
Ausdehnung der Zulässigkeit indirekter aktiver bzw. auch direkter aktiver 
Sterbehilfe nicht am Prinzip der Lebenswertindifferenz rüttelt. Derartige Bemü-
hungen zielen nicht auf die Aberkennung von Lebensrechten ab, sondern sollen 
ein menschenwürdiges Sterben ermöglichen.180
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